
II. Heeresergänzung .
Je größer die Bevölkerung eines Staates iſt, deſto

zahlreicher kann ſein Heer werden. Bevölkerter als
Oeſterreich ſind von den continentalen Mächten Rußland,
Frankreich und Preußen-Deutſchland. Was dieſen letzten
Staat betrifft, ſo kann man wohl annehmen, daß der
ſogenannte ſüddeutſche Bund ein Beſtandtheil des nord—

deutſchen Bundes oder Preußens iſt, wobei aber be—

merkt werden muß, daß das Anklammern Süddeutſch—

lands an Preußen nur mit Zögern von Seite der Be—

völkerung , nur mit Widerwillen von Seite der Regie—

rungen geſchieht; daß folglich bei einem eventuellen
Kriege die Leiſtungen dieſer Staaten für Preußen wahr¬
ſcheinlich noch weniger nützlich ſein werden, als ſie es
für Oeſterreich im vorjährigen Feldzug geweſen ſind.

Auf einer anderen Seite iſt die territoriale Aus—

dehnung Rußlands eine ſo große, das Eiſenbahnnetz
dieſes Landes noch ſo unvollkommen, daß auf eine

raſche bedeutende Concentration von Truppen, wie dieſes
in Preußen geſchieht , wie dieſe in Oeſterreich möglich
iſt — nicht zu rechnen iſt: daß folglich — Oeſterreich bei

Anſtrengung aller ſeiner Kräfte eine Kriegsmacht auf—

ſtellen kann, die derjenigen ſeiner einzelnen Nachbar—
länder vollkommen gewachſen wäre.



Die Zahl eines Heeres iſt eine der größern Facto
ren ſeiner Ueberlegenheit , heut zu Tage beſonders, wo
man annehmen muß, daß eine ziemlich große Gleichheit
in der Bewaffnung, Ausrüſtunig, in der Taktik, Verpfle
gung, Verwaltung ꝛc. bei den verſchiedenen europäiſchen
Armeen beſteht. 9 der letzten Periode der Napoleon—

ſchen Kriege und im vierjährigen Bürgerkriege in
Amerika hat die Ueberlegenheit der Zahl faſt überall
allein entſchieden ; ſelbſt im vorigen Jahre war mit der
Ueberlegenheit der Waffe die Ueberlegenheit der Zahl
auf Seite des Siegers, und, hätte Oeſterreich eine
große Ueberlegenheit der Zahl aufweiſen können, ſo
wäre ſicher die Ueberlegenheit des preußiſchen Zünd
nadelgewehres ſehr eingeſchränkt, wenn nicht ganz be—

ſeitiget worden.
Ein Staat muß alſo für den Fall eines Kriegesvor allem andern ein Heer aufſtellen können, wel

ches ſo zahlreich als m öglich iſt; da aber das
Erhalten dieſes ſo zahlreichen Heeres im Frieden un—

möglich iſt, ſo drängen ſich folgende Gegenſätze auf:
die Armee auf dem Friedens-, und die Armee auf
dem Kriegsfuß, oder: die wirkliich dienende Armee und

[941die Reſerve.
Die Zahl der Köpfe eines Heeres, dieſe Zahlallein, bildet aber bei weitem noch nicht die Stärke

des Heeres. „Ein Mann iſt nicht ein Soldat“, ſagteNapoleonJ. im Feuer der Schlacht von Arcis-sur¬
Aube, wo ſeine tapferen, aber unerfahrenen Recruten
den erfahrenen öſterreichiſchen Grenadieren das Feld



räumen mußten . Ein Heer, um wirkliche Anſprüche auf
Stärke zu haben, muß aus zahlreichen, gut geſchulten ,
erfahrenen Soldaten beſtehen, aus ſolchen , die nicht

allein das formelle Exercitium ihrer Waffe kennen,
ſondern die auch durch eine längere und ſorgfältige An¬

gewöhnung an die disciplinariſchen Verhältniſſe die

innere Erziehung des Soldaten beſitzen.
Man ſieht alſo, daß die . des Solda¬

ten bei der Fahne im Frieden, die aus finanziellen
und ökonomiſchen Rückſichten ſo gering als möglich aus
fallen ſoll, doch nicht gar zu kurz gehalten werden

darf, und daß dieſe Zeit zur Ausbildung des Soldaten
eine vollkommen genügende ſein muß: ſonſt hat man
Milizſoldaten, aber keine wahren Krieger, man hat

Nicht eine Stunde über die zur Ausbildung nothwen

dige Zeit ſoll die Dienſtesdauer im Frieden ſich ver

längern; dieſe nothwendige Zeit muß aber auch ganz
vorhanden ſein.

Die Reſervezeit muß, um das Heer zahlreich zu
machen, eine längere ſein; jedochausſtaatsökonomiſchen
wie aus militäriſchen Gründen n dieſe Reſervever

pflichtung nicht über eine zu lange Reihe von Jahren
erſtreckt werden. Jede n . Reſerveverpflichtung,
nenne man dieſe wie man wolle, wird immer in eine

Art von Landwehrſyſtem entarten und dieſes bringt
einem kriegführendem Heere mehr Schaden als Nutzen.

Durch den überraſchenden Erfolg der preußiſchen
Feldzuge hat das preußiſcheTruppen im vorjährigen
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Wehrſyſtem zahlreiche Bewunderer gefunden , und viele
ſehen in der ſchon fünfzigjährigen, alten Scharnhorſt
ſchen Idee das Ideal einer Heeresorganiſation . Bei
einer genaueren Betrachtung kann man dieſe Bewun—

derungnicht unbedingt theilen.
Zum Siege der Preußen hat ihr gutes Wehr¬

ſyſtem ſowie das Zündnadelgewehr ſehr viel beigetra—

gen; durch dieſe zwei Factoren allein aber iſt er nicht
errungen worden. Geſiegt haben die Preußen, weil
der öſterreichiſche Befehlshaber den 28. und 29. Juni

3unbenützt ließ; weil vom 3. Juli bis zur Waffenruhe
von Nikolsburg in Wien die Zeit verloren ging; weil
man unſchlüſſig war, ob man Krieg oder Frieden folgen
laſſen ſollte; weil nicht alles aufgeboten wurde, um mit
der äußerſten Energie alle Mittel aufzutreiben, mit
welchen man den Krieg hätte fortſetzen können; weil
man vergeſſen hatte: „daß dieWal2 . des
Erfolges nicht in allen Fällen in dem Maße abnimmt,
als man Schlachten, Hauptſtädte, Provinnzen verliert,
ſondern daß man oft mitten in ſeinem Lande am ſtärk
ſten iſt, wenn die Offenſivkraft des Gegners ſich ſchon
erſchöpft hat, und daß gerade in ſolchen Verhältniſſen
ſehr oft die Defenſive mit ungeheurer Kraft zur
Offenſive überſpringt“ *).

Dieſen Urſachen mehr als dem preußiſchen Wehr—
ſyſteme und den Zündnadelgewehren ſind die preußiſchen
Siege zuzuſchreiben. Wenn uns auch nicht gegönnt war,

) Klauſewitz , J. Band, Seite 234.
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die ſichere Demoraliſation , die in den Landwehr-Regi
mentern der vor Wien geſchlagenen Preußen eingetreten
wäre, zu ſehen, ſo genügen die Bemerkungen des Wider

willens, mit welchem die Landwehr vor dem Kriege ſich

einreihen ließ, ihre Aeußerungen und ihr Widerſtreben
im Kriege ſelbſt, ihre Sehnſucht nach dem Frieden und

ihre Freude nach demſelben , um zu dem Schluſſe zu
kommen, daß die Landwehr ‚ dieſe Truppe von Fa¬
milienvätern, höchſt unverläßlich, den Ermüdungen und

Gefahren eines activen Krieges kaum gewachſen iſt.
Es muß noch bemerkt werden, daß der vorjährige
Krieg nur ſieben Tage oder ſtrenge genommen nur
ſieben Wochen gedauert hat, daß die Landwehrregi—

menter die öſterreichiſchen Provinzen nur beſetzt haben,
welche die Siege der operirenden preußiſchen Armee

(wofaſt gar keine Landwehr war) erobert hatten; daß
dieſesLandwehrcontingent keinen Gefahren getrotzt, keine

Strapazen ertragen hat, wie dieſe in einem länger
dauernden Kriege ſicher vorgekommen wären. Ein Krieg,
wenn er ſich heut zu Tage wohl nicht ſehr in die Länge
ziehen wird, kann doch auf 6, 8 oder 10 Monate
und auch noch länger ſich erſtrecken ; in dieſemFalle
würde der Landwehr eine ſo beſchwerliche Rolle zu

fallen, daß ſie dieſe wohl kaum ausfüllen könnte.
Es muß endlich noch bemerkt werden, daß die

Landwehr⸗-Aufgebote dem Lande eines Staates alle

rüſtigen Arme entziehen, daß dieſer Zuſtand kaum über
dein halbes Jahr zu ertragen iſt und daß ſicher dieſes

)Land keinen Widerſtand aufbieten und ſich in einem ſehr



kleinmüthigen Zuſtande befinden würde, wenn ſeine
Armeen geſchlagen und in es der Feind eindringen
würde. Trotz der Erfolge der preußiſchen Waffen
kommt man alſo zum Schluſſe, daß das Landwehr
ſyſtem mehr Nachtheile als Vorzüge darbietet und daß
gar kein Grund vorhanden iſt, dasſelbe vom militäri
ſchen Standpunkte aus zu empfehlen .

Das bisher Geſagte enthält eigentlich nur ſehr
handgreifliche Wahrheiten, die aber aufgeſtellt werden
mußten, weil dieſe Wahrheiten die logiſche Baſis bilden,
auf welcher alle Fragen, die ein Heere

esergẽuʒzungs—
Geſetz berühren , aufgebaut werden müſſen. Sie laſſen
ſich in einigen Worten zuſammenfaſſen: ein Heer muß
ſo zahlreich ſein als möglich, ohne aß dadurch im

taates leiden;
dieſes Heer muß, um nicht zu theuer zu werden, mit

*—d
—©Frieden die Productivkräfte des

(>iner kurzen Präſenzzeit bei der Fahne eine längere
eſerveverpflichtung verbinden; je kürzer die effective

r
.

53ienſtzeit iſt, deſto kleiner ſind die Koſten, je länger

TJ .8 iſt
ie Reſerveverpflichtung, deſto zahlreicher iſt die Armee.

Die effective Dienſtzeit darf aber nicht zu kurz fein,
ſonſt bildet man nicht wahre Soldaten aus, — diee muß nicht zu . ſein, ſonſt bekommt
man eineLandwehr, die keine verläßliche Truppe mehr
iſt; folglich ſind die Hauptaufgaben eines Heereser
gänzungs⸗Geſetzes , dieſe verſchiedenen, aber abſolut
nothwendigen Bedingungen unter ſich (wenn dieſer
mathematiſche Ausdruck geſtattet iſt) zu coordiniren.

5
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Unter allen Geſetzen eines Staates greifen das

Heeresergänzungs- und das Steuergeſetz am tiefſten in

das ſociale und individuelle Leben der Unterthanen.
Das Heeresergänzungs⸗ -Geſetz berührt ſo viele politiſche ,
zkonomiſche , ſociale, militäriſche Intereſſen, daß ein

tieferes Erwägen dieſer JIntereſſen weit über die Ab

ſichten dieſer Schrift hinausläuft .
Jedoch, um bei unſern Betrachtungen zu einem

praktiſchen Reſultate zu kommen, müſſen gewiſſe De

tails genau erwähnt werden, müſſen Zahlen angegeben

und mit Zahlen gerechnet werden, und vor allem

müſſen gewiſſe rechtliche Grundſätze aufgeſtellt wer

den, die gerade ſo nothwendig und gerade ſo uner

ſchütterlich ſind, als die militäriſchen Grundſätze, die

Dieſe Grundſätze ſind:
1. Die Wehrpflicht iſt eine allgemeine , das heißt:

jeder Unterthan kann ein Soldat werden. Aus dieſem

Principe aber die Conſequenz ziehen zu wollen, daß

jeder Unterthan ein Soldat werden muß, iſt rechtlich

und logiſch falſch
2. Jeder Unterthan muß genau wiſſen, wann

er Soldat wird und bis wanner ſich als befreit von

jeder Militärpflicht anſehen kann.
Der erſte dieſer Grundſätze, welcher ſchon imer

ſetze vom 1. November 1858 auf
Heeresergänzungs Ge

geſtellt war, iſt in der kaiſerlichen Verordnung vom

28. December 1866 noch verſchärft worden; der zweite

aber iſt nur angedeutet und nicht präcis genug ge



halten, und aus dieſem Grunde muß hier über dieſen
Grundſatz einiges erläutert werden.

Bei der allgemeinen Wehrpflicht wird jeder Unter
than, die wenigen, die das Geſetz beſtimmt, ausge
nommen, in einer gewiſſen Epoche ſeines Lebens —

Soldat; jeder Unterthan, ſobald er in ſeinen Jugend
jahren etwas vorgerückt iſt, hat alſo die Zeit vor ſich,
während der er, von ſeiner Heimat und ſeinem Ge
werbe entfernt, einige Jahre im Heere zubringen wird
Die Frage des Soldat-werdens oder Nichtwerdens
ſpielt alſo im Leben faſt eines jeden Mannes eine
bedeutende Rolle und es iſt leicht einzuſehen , daß faſt
jeder bei der Erlernung ſeines Berufes,

Ee
es als

Landmann, ſei es als Gewerbsmann , auf dieſe ſicher
eintretende Abweſenheit Rückſicht nehmen wird. Es
iſt deshalb eine weſentliche Pflicht des Staatesjeden
Unterthan genau zur Kenntniß zu bringen und dieſes
um ſo genauer, als die Wehrpflicht eine allgemeine

Ss

iſt, wann er einberufen wird, wie lange er einberufen
bleibt und wann er dieſe Einberufung für ſich nicht
mehr zu befürchten hat. Wenn dieſes nicht der Fall
iſt, entſtehen in . Familien wie in den ökonomiſchen
Zuſtänden die zerrüttetſten Verhältnif
nicht gleichgiltig , ob der Mann in feinem 20. Jahre,
wo er dienſtpflichtig wird, oder in ſeinem 21., 22. oder
gar im 23. Jahre einberufen wird; wäre er ſicher,

ſſe. Es iſt

daß er erſt in ſeinem 23. Jahre einberufen würde, ſo
hätte er vielleicht ein Gewerbe erlernt, was er unterlaſſen
hat, weil er geglaubt hat, ſchon in ſeinem 20. Soldat
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zu werden; iſt er aber in feinem 20. Jahre einberufen
worden, während er gehofft hatte, erſt im 23. oder 24.
eintreten zu müſſen, ſo hat er vielleicht etwas angefan
gen, was er im Stiche laſſen muß und das ihm und ſeinen
Angehörigen möglicher Weiſe zum Schaden gereicht.

Dieſe Principien ſind im Paragrafe Nr. 42 des
Heeresergänzungs-Geſetzes nicht beobachtet. In dieſem
Paragrafe war die Abſicht vorhanden, eine gleiche Ver—

theilung der zu Stellenden auf jeden Kreis eines einzel—

nen Kronlandes in gleicher Proportion mit der Be
völkerung herbeizuführen, während aber durch die Auf—

ſtellung der Altersclaſſen dem Unterthan nicht präcis
— *

angedeutet wird, wann er zum Heere einzurücken hat,
und durch dieſen geſchaffenen Spielraum die Arbeiten
der Stellungs-Commiſſionen ſehr bedeutend erſchwert
werden.

Der Uebelſtand, der aus dieſem unpräciſen Spiel:
raume entſteht, wird am klarſten bewieſen durch fol—
gende Thatſachen. Im Jahre 1862 hatten in Oeſter—

reich 359.000 junge Leute ihr zwanzigſtes Jahr er¬

reicht, 61. 000 waren, als vom Eintritte in das Heer
geſetzlich befreit, weggefallen und es blieben für die

ſtattzuhabende Stellung 298.000 Mann. Die Stellung
betrug für dieſes Jahr 90.000 Mann, und um dieſe
Zahl auszufüllen, haben die 298. 000 nicht allein nicht

genügt, ſondern man hat noch zurückgreifen müſſen zu
den vier vorhergegangenen Altersclaſſen . Nach dieſem
Ergebniſſe wären von den im Jahre 1842 geborenen
männlichen Kindern, die ihr zwanzigſtes Jahr erreich
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ten, mehr als 208.000, die theils eine körperliche
Größe unter 60 Wienerzoll gehabt hätten, theils nach
Paragraf 12 des Heeresergänzungs-Geſetzes blöd
ſinnig, krüppelhaft oder mit Siechthum behaftet ge—

weſen wären. — Dieſes Reſultat iſt unmöglich und
kann nur durch zahlreiche . herbeigeführt
worden ſein, die jedes Jahr trotz Paragrafe 29
41, die im Heeresergänzungs-Geſetze gegen dieſe Miß
bräuche aufgeſtellt ſind, ſich bei jeder Stellung hundert—

tauſendmal wiederholen.
Auf Grundlage obiger Betrachtungen erſcheint die

Einrichtung der Alterseclaſſen eine nutzloſe Maßregel, die
nur zahlreiche Mißbräuche geſtattet — ſie muß daher
aufgehoben werden. Durch die Abſchaffung der Alters
claſſen-Stellung wird jeder Unterthan genau wiſſen,
daß er in ſeinem zwanzigſten Lebensjahre zum Heere
kommt, und die Heeresergänzung wird nicht beeinträch—

tigt, da, wenn die Stellungs-Commiſſionen ihrer Schul
digkeit nachkommen, ſich auch gewiß in einem Jahr
gange das zu ſtellende Contingent findenwird.

Der Paragraf 4 der kaiſerlichen Verordnung vom
re

— ‚ — . ’ —28. December 1866 ſagt: „Die Dienſtzeit im ? ee
wird auf 6 Jahre in der Linie und 6 Jahre in der
Reſerve feſtgeſetzt , von welch' letzteren 3 Jahre zur
erſten und 3 Jahre zur zweiten Reſerve gehören.“

„Die in der Linien- und in der erſten Reſerve
pflicht ſtehenden Männer bilden die eigentliche Feld-,
beziehungsweiſe Operations-Armee.“
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„Die aus den Männern der zweiten Reſerve im

Kriege geſchaffenen Abtheilungen haben hauptſãächlich

die Beſtimmung zu Beſetzungen innerhalb der Grenzen
des Reiches; ſie können jedoch im Falle der Noth—

wendigkeit auch außerhalb der Reichsgrenzen verwendet

werden.“
Der in dieſem Paragraphe gelaſſene Spielraum

iſt noch viel größer als der früher erwähnte, auch ſind
die Uebelſtände, die daraus erwachſen, viel bedeutender.

Iſt die Dauer der effectiven Dienſtzeit wirklich

auf ſechs Jahre feſtgeſtellt und wollen die höchſten Be¬

hörden der Armee wirklich die Präſenzzeit bei der

Fahne ſo lange ausdehnen?— Ware dieſes der Fall, ſo

iſt dieſe Maßregel ein großes, in ſeinen Folgen un—

abſehbares Uebel; denn fie bringt ein auf dem Friedens¬

fuß ſo bedeutendes Heer mit ſich, daß unſere anen

eine ſolche Laſt unmöglich tragen könnten; ferner, da dieſe

lange Dienſtzeit weit über die zur vollkommenen 3
bildung der Truppe nothwendige Zeit ſich erſtreckt, ſo

würden alljährlich Hunderttauſende von Armen den agro¬

nomiſchen und induſtriellen Productivkräften unſeres
Landes entzogen.

Iſt aber, was man annehmen muß, jene Dauer der

Dienſtzeit nicht die effective und nothwendige, warum dann

echs Jahre beſtimmen, warum nicht gleichdie wahre—

Dauer der Dienſtzeit angeben, eine Dauer, welche dieſelbe
ſein müßte für alle? Was kann dieſe Unpräciſion für einen
Grund haben? Erſcheint es nicht einleuchtend , daßd
beurlaubte Soldat, den man alle Augenblicke r m.

2—
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kann, nur ein gewiſſermaßen ſehr precäres Gewerbe
betreiben wird? Iſt es nicht klar, daß mit dieſer vorge¬
ſchriebenen, nicht ganz einzuhaltenden Dienſtzeit in
jedem einzelnen Regimente zahlreiche Mißbräuche ge—

ſchehen können? Die bequemen Privatdiener werden bei
den Officieren 4, 5, auch 6 Jahre bleiben, dafür wer¬
den aber nur ſehr mangelhaft abgerichtete Soldaten be
urlaubt werden. Iſt es nicht klar, daß nach einer Be—

urlaubung der Mannſchaft bei einer ſo ungleichen Dauer
der Dienſtzeit, einige nach einem Jahre, andere aber
erſt nach 3 oder 4 Jahren an die Reihe kommen?
Iſt es nicht klar, daß dieſe nach ungleicher Dienſtzeit
Beurlaubten , mit noch dazu verſchiedenen Altersclaſſen ,
im Falle einer Einberufung vor einem Kriege bei den
Kreisämtern, in den Regiments-Adjutanturen, bei den
General-Commanden ungeheuere Schreibereien verur—

ſachen müſſen, daß dadurch zahlreiche Mißbräuche geſchehen
und daß darüber die Controle faſt unmöglich wird?

Wohl werden einige in dem Wahne leben, daß in
Wien von einer Kanzlei aus dieſe Controle, ſowohl über
die Beurlaubten als über die Einzuberufenden, genau ge—
führt werden kann; ſie mögen ſchreiben und controliren
Tage und Nächte und nachträglich einige Zeit bei den
Regimentern zubringen, ſo werden ſie doch finden, wie
trotz aller ihrer Arbeit nur der Schein controlirt wurde.

Die hier angegebenen Uebel ſind Thatſachen, die
übrigens Niemandem beſonders zur Laſt fallen. Die
Schuld davon liegt nur im Geſetze, das der Willkür
einen ſo elaſtiſchen Spielraum geſtattet; denn überall,
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wo kleineren Willküren der Platz geräumt wird (das
liegt im Charakter jeder menſchlichen Inſtitution), ſuchen
zahlreichere ſich Bahn zu brechen und dieſe werden um
ſo viel größer und arten um ſo viel früher in Miß—

bräuche aus, je größer die Menge iſt, welche die

Maßregel betrifft.—Nenne man die Sache wie man
wolle; aber in den zahlreichen und coufuſen Schrei —

bereien und Documenten, die durch die verſchiede —

nen Altersclaſſen und ungleichen Beurlaubungen ent—
ſtehen, liegt theilweiſe der Grund von dem im vo—

rigen Jahre ſo tief empfundenen Unterſchiede zwiſchen
dem angeſetzten Stande des Heeres und der wirklichen
Zahl der Combattanten. Wohl hörte man im Monat
April von 800.000 Soldaten prahlen, Mitte Juni
waren doch keine 400.000 Combattanten verſammelt. Ge—

wundert haben ſich die Preußen, in den eroberten Pro—

vinzen noch fo viele kriegstüchtige junge Leute zu fin—

den, und wohl hatten ſie Recht darüber zu ſtaunen ;
aber zu gleicher Zeit mag bei der geſchlagenen, ſich zu—

rückziehenden Armee, bei demſelben Gedanken mancher
tapfere öſterreichiſche General tiefen Schmerz empfunden
haben! Was wäre Königgrätz trotz aller Fehler der
Dispoſition geworden, wenn wir um 150.000 Com—

battanten mehr in der Schlachtlinie gezählt hätten!
Was iſt ferner der praktiſche Werth des Para—

graphen Nr. 9 der Verordnung vom 28. December
1866, welcher in ſieben Kategorien die dauernd Be—

urlaubten mit dem Zuſatze bezeichnet: „Solche dauernd
2 *—
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Beurlaubte werden während der 3 erſten Jahre ihrer
Dienſtzeit auf je 5 Wochen zum Behufe der militäri¬
ſchen Ausbildung, außerdem bei drohendem Kriege oder

Ausbruch desſelben, einberufen?“
Was hat dieſe Maßregel für einen Zweck? Können

während der 5 Wochen, für welche die hier Bezeichneten
einberufen würden, dieſelben wirklich abgerichtet wer—

den; können einige tauſend Gewehre dieſer Halbſoldaten,
die im Kriege zuwachſen würden , dem Heere ſehr nütz—

lich werden? Wäre es nicht beſſer, daß jene Leute,
deren Wirkungskreis für den Staat ein ſehr nützlicher
iſt, dieſem Wirkungskreiſe ganz überlaſſen blieben, und
trägt nicht eine ſolche Maßregel den Stempel einer
ſehr unüberlegten und ſehr unnützen Seccatur?

Die im Heeres-Geſetze angegebenen Fehler
ſtammen eigentlich aus folgenden Gründen:

Aus einem Mangel an Präciſion und Genauig—

keit der Beſtimmungen , der in Oeſterreich ſich allge—

mein fühlbar macht.
Aus einer in Oeſterreich , hauptſächlich aber

in den Kanzleiorganen ſtark verbreiteten Wuth, alles
immer verbeſſern zu wollen und in jeder Sache einen
gewiſſen Spielraum zu laſſen, daß man dabei immer
rütteln und richten, erneuern und poliren kann.

Endlich aus einer gewiſſen Gutmüthigkeit , die
im öſterreichiſchen Charakter liegt und die alles nicht
ſo genan nimmt, ſo daß ſich jeder ſtrecken kann nach
ſeiner Decke.
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Das alles find aber Fehler und bedeutende Fehler.
In ſo wichtigen Sachen darf nicht der geringſte Spiel—

raum geſtattet werden, in welchem die Willkür, die Ver—

beſſerungswuth oder die Gutmüthigkeit Platz finden
könnten, denn daraus ſtammen nur Confuſionen, Miß—

bräuche und Seccaturen .
Bei einem Monolith , der in ſeinem Granit ſeit

Jahrtauſenden auf Theben's Ruinen ſteht, ſucht Niemand

nach Kalk, nach Verzierungen, nach Polirungen. —
Bei einem Heeresergänzungs-Geſetz muß alles ſo gründ

lich angeordnet, ſo unerſchütterlich feſtgeſtellt werden,
daß es unabänderlich bleibt; ſo allein kann bei der Heeres

ergänzung der erſte aller rechtlichen Grundſätze befolgt
werden: jedem Unterthanen nach gleichem Maß zu

meſſen.
Dieſes kann geſchehen:
1. Bei der Recrutirung: durch die Feſtſtellung ,

daß die Stellungsverpflichtung ſich nur auf die jungen
Leute eines Jahrganges erſtreckt, nämlich auf alle Ddie¬

jenigen, die vom 31. December des einen bis zum
31. December des nächſten Jahres ihr zwanzigſtes
Jahr erreichen, und da alle , , nicht ein—

berufen werden können, ſo hat das Loos die zu Stel
lenden zu beſtimmen. Diejenigen aber, die das Loos

freigeſppochen hat, ſollen für immer als von jeder
weiteren Militärpflicht befreit angeſehen werden.

2. Durch die genaue Feſtſtellung der Dauer
der effectiven Dienſtzeit bei der Fahne — die aber
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für alle Einberufenen dieſelbe fein muß und die für
Niemanden verkürzt werden darf.

3. Durch die genaue Feſtſtellung der Dauer der
Reſervezeit und durch genaue Beſtimmung der Ver
pflichtungen der Reſerviſten.

4. In der Befreiung von jeder Militärſtellungs—

pflicht der im Paragraf 9 als dauernd beurlaubt Be—

zeichneten.
Mit Berückſichtigung und Anwendung dieſer Grund—

ſätze kommt man bei der Löſung der praktiſchen Fragen
über die Heeresergänzung zu nachſtehenden Schlüſſen:

a) Jährliche Aufſtellung der in das Heer einzutreten—

den jungen Leute: 150.000 Mann;
b) Dauer der effectiven Dienſtzeit: 3 Jahre;
c) Dauer der Reſerveverpflichtung : 9 Jahre, wobei die

erſten vier Jahre zur erſten, die fünf letzten Jahre
zur zweiten Reſerve gehören.
Bei der detaillirten Behandlung dieſes Schluſſes

muß gezeigt werden — als logiſche Folge des früher
hier bewieſenen: daß dieſe Maßregeln ein genügend
zahlreiches Heer geben, daß der ökonomiſche Zuſtand
des Landes dadurch nicht geſchmälert wird, daß die auf—

geſtellten rechtlichen Grundſätze, ohne daß dabei der
Willkür der geringſte Spielraum zugeſtanden wäre —
ſtreng beobachtet ſind, daß die militäriſche Ausbildung
des Heeres eine vollkommene iſt und endlich, daß un—¬

ſere Finanzen die Laſt dieſes Heeres ertragen können.
Die Zahl der jungen Leute, welche alljährlich in

Oeſterreich ihr zwanzigſtes Lebensjahr erreichen, beträgt
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nach Kolb's Angaben und berechnet nach Quetelet's
Sterblichkeitsliſten

350.0005.
Bei einer jährlichen Stellung von 150.000 Dienſt—

pflichtigen blieben alſo jedes Jahr 200.000 junge Leute,
die nicht in das Heer eingereiht würden; alle von der

Wehrpflicht Befreiten und alle zum Kriegsdienſte Un¬

tauglichen müſſen in dieſer letztern Zahl eingerechnet
werden. Indem aber dieſe zwei Kategorien, wenn die

Stellungs-Commiſſionen ihre Pflichten befolgen, dieſe

Zahl von 200.000 unmöglich ausfüllen können, ſo

kommt man durch dieſe Bemerkung zu dem doppelten

Schluſſe: erſtens, daß die Aufſtellung der alljährlich ein¬

zutretenden 150.000 Dienſtverpflichtigten ohne Schwie—¬

rigkeiten ſtattfinden kann; zweitens, daß durch dieſe

Stellung alle zwanzigjährigen jungen Leute der Pro¬

ductivkraft des Landes nicht entzogen würden; denn in

Folge der aufgeſtellten Principien würde das Loos die

150.000 zu Stellenden beſtimmen, die anderen, die

*) Die Berechnung dieſer Zahl iſt auf folgende Weiſe erreicht
worden:

Man hat für die Durchſchnittszahl der männlich Lebendgebornen,
die in Oeſterreich in der Periode von 1851 — 1861 durchſchnittlich
617.000 betragen haben, nur 550. 000 angenommen (alſo ein Minimum,
das weit unter der Wirklichkeit iſt), ferner zeigen Quetelet's Sterblich—

keitstabellen, daß von 1000 Lebendgebornen 640 ihr zwanzigſtes Jahr
erreichen — man hat für dieſe Zahl nur 600 genommen und zur Zahl
der alle Jahre in Oeſterreich ihr zwanzigſtes Jahr erreichenden Jüng—

linge iſt man gekommen durch die Gleichung
1000 * 550.000 550.000 x 6
—— — oder X — —— oder x — 350.0 0* oder * oder x 350.000.
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glücklich gelooft hätten, wären für immer von jeder
Militärpflicht befreit; folglich blieben alljährlich 200.000
junge Leute eines Jahrganges den Arbeiten des Friedens
gewidmet, wobei bemerkt werden muß, daß dieſe Leute,
die für immer von jeder Militärverpflichtung befreit
wären, jeden beliebigen Lebensberuf verfolgen könnten.

Mit der Stellung von 150.000 Recruten und
einer dreijährigen Dienſtzeit kommt der Stand der Ar—

mee, nach Abſchlag der Sterbefälle, im Frieden auf:
410.000,

und mit einer neunjährigen Reſerve-Verpflichtung nach
Abſchlag der Sterbefälle , kommt man zu einer Geſammt—

zahl von:
900.000,

folglich wäre bei dieſer Annahme der ganze Stand des
Heeres:

Effective Armee .. 410.000
MNeferven : + + u. 900.000

Summe. . 1,310.000
Dieſes Heer wäre jeder Armee der andern con

tinentalen Großmächte gewachſen, und die vorgeſchlage—
nen Maßregeln entſprächen vollkommen in Bezug der
Zahlen den Forderungen, die in dieſer Beziehung die

Heeresergänzung aufſtellen muß.
Die hier angegebene Dienſtzeit, welche aus Grün—

den, die bei der Betrachtung über die militäriſche Ausbil
dung des Heeres auseinandergeſetzt werden, auf drei
Jahre feſtgeſtellt iſt, hätte wirklich jeder Einberufene
bei der Fahne zuzubringen und Niemandem, mit Aus—
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nahme derjenigen, die im S. 7 der Verordnung vom
428. December bezeichnet ſind und die nur ein Jahr

effectiv zu dienen hätten, würde eine Beurlaubung ge—

ſtattet.
Auf dieſe Art könnten unmöglich Mißbräuche ge—

ſchehen. Da die Zahl der zu ſtellenden Recruten jedes
Jahr nur aus einer Altersclaſſe herausgenommen, jedes
Jahr dieſelbe, und die Dauer der Dienſtzeit für jeden
Einberufenen auch dieſelbe wäre, ſo würde die ganze
Arbeit der Stellungs- und Evidenz-Commiſſionen
eigentlich nur in Additionen beſtehen und die Controle
wäre auf die leichteſte Art ermöglicht .

Die erſte Reſerve, deren Dauer auf vier Jahre
beſtimmt iſt, erreicht nach Abſchlag der Sterbefälle eine
Zahl von 400.000 Mann. Dieſe Reſerviſten erſter
Claſſe bilden mit den in der Friedenszeit dienenden
Soldaten die eigentliche Feldarmee, die auf die Höhe
käme von:

die Arme im Frieden . . . . . . . . 410.000
Reſerviſten der J. Claſſe .. ... 400.000
Summe der Feldarmee .... .. 810.000

eine Zahl, die für den großartigſten Krieg vollkommen
genügend iſt.

Die zweite Reſerveclaſſe, deren Dauer fünf Jahre
wäre, gibt nach Abzug der Sterbefälle (die wie in allen
hier angegebenen Zahlen nach Quetelet's Sterblich—

keits Tabellen ad maximum gerechnet ſind) eine Zahl
in runder Summe von

500.000 Mann.
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Das zweite Aufgebot würde die Reſerve-Armee bilden.
Dieſe Armee wäre beſtimmt, im Kriege nur im In—

land aufgeſtellt zuwerden, und würde im Auslande
den Operationen der Feldarmee nur folgen, um feind

liche Provinzen , welche die operirende Armee ſchon

hinter ſich gelaſſen hätte, zu beſetzen.
Jedem vernünftigen Menſchen, wenn er auch dem

Wehrſtande ganz fremd wäre, leuchtet von ſelbſt ein,
daß dieſe ſo beträchtlichen Zahlen genügend ſind, um

bei einem Kriege Oeſterreich gegen ſeine Feinde

wahrſcheinlich Ueberlegenheit der Zahl zu verſchaffen

(die, wie hier erwähnt wurde, eine der überwiegend¬

ſten Factoren des Sieges ift); auch iſt es klar, daß
in Folge der alljährlich ein- für allemal feſtgeſtellten

Zahl der zu Stellenden, der ein- für allemal feſtge—

ſtellten und eingehaltenen effectiven Dienſtzeit , eigent¬

lich weder bei der Einberufung in das Heer, noch bei

der Einberufung der Reſerviſten, eine Verrechnung
oder Mißbräuche geſchehen könnten, und daß die hier

angegebenen Zahlen auch wirklich den wahren Stand
des Heeres bezeichnen würden .

Eine drei Jahre dauernde Dienſtzeit genügt, um

den Soldaten jeder Waffengattung vollkommen auszu—

bilden, ſelbſt für den Cavalleriſten, wie dieſes bei der

ſpäteren genaueren Betrachtung dieſer Waffe ſich zeigen

ſoll. Alle Soldaten wären alſo an dem Tage, an dem ſie

das Heer verlaſſen würden, um in die Reſerve einzutre—

ten, als ein ausgebildetes, ſehr kriegstüchtiges Material

anzuſehen , als ein ſolches, was nicht allein die Hand—
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habung feiner Waffe kennt, ſondern auch die militäri—

ſchen Eigenſchaften ſeines Metiers beſitzt.Dieſe Kennt—
niſſe und dieſe Eigenſchaften aber würden ſehr bald
verloren gehen, wenn die Reſerviſten gar keine Ge—

legenheit hätten, ſich ferner einzuüben, und in dieſem
Falle würde bei der Feldarmee in der militäriſchen
Tüchtigkeit der wirklichDienenden und derjenigen der
Reſerviſten ein ſehr großer Unterſchied auf höchſt em—

pfindliche Weiſe ſich fühlbar machen.
Die Reſerviſten der erſten Claſſe müſſen alſo

während der vier Jahre der erſten Reſerveverpflich—

tung öfters zu militäriſchen Uebungen einberufen
werden.

Es iſt genügend, wenn dieſe Einberufungen für
jeden Reſerviſten während der vier Jahre zweimal
und jedesmal auf zwei Monate im Herbſte geſchehen.
Da die Zahl der Reſerviſten dieſer Claſſe 400.000
Mann beträgt und jedes Jahr davon die Hälfte zu
den Herbſtmanövern einberufen würde, ſo muß der
Stand der Armee jährlich während dieſer zwei Mo—

nate ſich auf 600.000 Mann erhöhen.
Die zweite Reſerveclaſſe braucht in gewöhnlichen

Verhältniſſen nicht zu Waffenübungen einberufen zu
werden, weil man annehmen muß, daß die Leute, die
in dieſe Claſſe kämen, ſchon alle drei volle Jahre bei
der Fahne gedient und zweimal an größeren Herbſt—

manövern ſich betheiliget hätten, wirklich militäriſch ganz
ausgebildet wären, und weil der Wirkungskreis dieſer
Claſſe ein viel kleinerer und viel leichterer als der
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der vorigen Claſſe wäre, daher ein Erhalten, fo zu ſagen
eine Trainirung in den militäriſchen Uebungen nicht

ſo nothwendig erſcheint.
Bei dieſen Betrachtungen über die Reſerven und

Reſervenverpflichtung muß hier in kurzem eine ſehr
wichtige Frage erwähnt werden.

Die Reihen eines Heeres müſſen ſo viel als mög—

lich aus ledigen Männern beſtehen: der Soldat im

Felde, der Weib und Kind zu Hauſe gelaſſen hat, muß,
um feinen Pflichten , , dreimal fo viel mili¬

täriſche Eigenſchaften beſitzen als der ledige. Aus dieſem
Grunde ſind in jedem Lande, bei jeder Armee, die

Heiraten der Soldaten ſo viel als möglich erſchwert .
Eine guteOekonomie des Staates ſucht aber im Gegen—

theile die Heiraten ſo viel als möglich zu vermehren,
denn mit den zahlreicheren Verehelichungen wächſt im

ſelben Maße die größte progreſſirende Productivkraft
des Staates, dieZahl der Bevölkerung. Es iſt von

höchſter Wichtigkeit in Bezug dieſes Punktes, die mili—

täriſchen Intereſſen des Heeres mit den ökonomiſchen
Intereſſen des Staates in Einklang zu bringen. Dieſes. durch folgende Geſetze geſchehen:

. Die Verehelichung der bei der Fahne die—. Soldaten iſt nicht geſtattet.
2. Die Verehelichung der in der J. Claſſe der

Reſerve Stehenden iſt nur nach einer früher gemachten
Baarbezahlung von 1000 Gulden in den Invalidenfond
der Armee geſtattet.
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—3. Die Verehelichung iſt jedem in der II. Reſerve—

elaſſe Stehenden geſtattet.
Durch dieſe Maßregel würden bei der Feldarmee

nur ſehr wenig verheiratete Soldaten oder untere Char—

gen vorhanden ſein.
Dieſe Geſetze würden auch nicht die ökonomiſchen

Intereſſen des Staates ſchmälern , da die meiſten Ehen
von Männern , die gewöhnlich über ihr 27. Jahr ſchon
hinaus ſind, geſchloſſen werden; auch würde in den
meiſten Provinzen des Staates es ſehr häufig geſche—

hen, daß beim Eintritt in die II. Claſſe der Reſerve
durch eine erſt dann ſtattfindende Heirat Kinder legiti—

mirt würden, mit welchen Reſerviſten, bevor ſie in
die zweite Claſſe der Reſerve gelangt wären, die Be—

völkerung des Staates vermehrt haben. — Dieſer an
ſich wenig canoniſche Schluß verliert jedoch gar nichts von
ſeiner Wichtigkeit .

Wenn in Folge dieſer Geſetze, wie es jetzt ſchon
in einigen Theilen Ungarns geſchieht, viele junge Leute
vor ihrer Stellungspflicht , alſo vor ihrem zwanzigſten
Jahre ſich verehlichten, ſo wären ſolche Heiraten bei
dem Heeres-Ergänzungsgeſetze nicht zu berückſichtigen.

In den hier angegebenen Maßregeln ſind die frü—

her aufgeſtellten rechtlichen Grundſätze genau beobach—

tet, — das gleiche Maß gilt für alle Unterthanen —
und jeder zehnjährige Schulknabe würde, wenn dieſe
Maßregeln angenommen wären, ſehr genau wiſſen kön—

nen, wann er zur Fahne kommt, wie lange er dort
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bleibt, wann und wie lange er in die erſte Reſerveclaſſe
den Kriegsfall natürlich ausgenommen) einberufen wird,
endlich wie lange er noch in der zweiten Reſerve zu
ſtehen hat. Wenn ein empfindliches Rechtsgefühl verletzt
würde durch das ungleiche Schickſal der alljährlich zur
Stellung kommenden jungen Leute, indem der Eine eine
gute Nummer zieht und für immer von jeder Militär —

verpflichtung befreit iſt, der Andere dagegen lange
dauernde Strapazen und vielfache zahlreiche Gefahren
zu ertragen hat, ſo ſollen ſeine Rechtsritter ein ge—

rechteres Mittel angeben, als gerade das Loos
eines iſt und ſich dabei fragen, ob es nicht gerechter
iſt, ſtrenge, aber beſtimmte Maßregeln aufzuſtellen,
als weniger ſtrenge, angenehmere, die aber zahlreiche
Mißbräuche herbeiführen. Freilich wird für viele
junge Leute durch das Looſen der Lebenslauf ein ſehr
verſchiedener werden — aber es kann einmal nicht
anders ſein und eine tüchtige Philoſophie weiß, daß
man das Gute ſuchen und ſich an dasſelbe halten
muß, daß indeß das Vollkommene — nicht im Bereiche
dieſer Welt liegt.

Die alljährlich während zweier Monate ſtattfin¬
dende Einberufung und Einreihung von 200.000 Re—

ſerviſten der erſten Claſſe wäre mit ſehr bedeutenden
Koſten verbunden. Wenn, um dieſen Koſten auszuwei¬
chen, man ſich begnügen würde, die Reſerviſten bei den
Depots in den Werbbezirk ihrer Regimenter einzube¬
rufen, ſo würde man die militäriſche Ausbildung dieſer
Leute nur ſehr wenig befördern: die Ausbildung kann
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ſich nur in größeren Concentrirungen und bei größeren
Manövern ganz vervollkommnen.

Man würde aber den Reſerviſten eine ſehr große
militäriſche Tüchtigkeit geben und die bedeutenden Ko—

ſten dieſer Einberufungen vermeiden, wenn man per—

manente Lager errichtete — in der Nähe der Werb—

bezirke der Einzuberufenden , wo die Reſerviſten
gleich zu ihren zweimonatlichen Uebungen einrücken

könnten.
Dieſe Lager müßten in der ganzen Monarchie

zerſtreut ſein, wo möglich an Eiſenbahnen und in der
Mitte der Werbbezirke mehrerer Regimenter: im
Winter würden ſie nur durch einige Infanterie -Com —

pagnien beſetzt ſein; im Herbſte aber ſollten ſie von

Truppenkörpern aller Waffengattungen bezogen werden
und zu dieſen größeren zuſammengeſetzten Abtheilungen
ſollten die Reſerviſten ſtoßen.

Während dieſen Concentrationen , in Anbetracht,
daßdie Ausbildung einer Armee-Diviſion in den drei
ſehr verſchiedenen Punkten beſteht: einzelne Abrichtung,
Exercieren und Plänkeln in kleinen Abtheilungen, Ma—

növriren in größeren Truppenkörpern , — müßte die

Zeit auf folgende Art angewendet werden: zwei Wo—

chen wären nöthig, um die Reſerviſten wieder einzeln
vorzunehmen und abzurichten; — drei Wochen, um
das Exercieren in Bataillonen und Regimentern zu üben
— endlich drei Wochen zu größeren Manövern in Bri
gaden und Diviſionen .
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Nach einer auf dieſe Art verwendeten Zeit wäre
die in den Lagern geweſene Truppe (Feldarmee oder

Reſerviſten), ohne daß dabei ein Zweifel aufkäme, eine

militäriſch ſehr tüchtige, allen Anſprüchen entſprechende
geworden .

Die Errichtung dieſer Lager wäre mit bedeuten
den Koſten verbunden, die aber die Koſten der alljähr¬
lichen Einberufungen bei weitem nicht erreichen würden ,
da der zur Anſchaffung nothwendige Koſtenaufwand
ein- für alle Mal geſchähe , worauf dann die einbe—

rufenen Reſerviſten faſt unentgeltlich einrücken könnten.
Ferner würden dieſe Lager mit der Zeit ſich zu förm—

lichen Waffenplätzen heranbilden, ſo daß ſie die Waffen,
Montur und Rüſtungen ꝛc. der Reſerviſten wie in

partiellen Zeughäuſern bewahren, und daß man ſich

auf dieſe Weiſe den alljährlichen , auch ſehr theueren
Transport des Materials erſparen würde.

Wennin dieſer Schrift die verſchiedenen Punkte
der Monarchie angedeutet werden, wo die Lager zu

errichten wären, ſo geſchieht es mit der Bemerkung,
daß die Beſtimmung dieſer Plätze nur nach einem län¬

geren Erwägen und nach längerem Studium ſtattfinden
muß, dieſes aber bei Verfaſſung dieſer Schrift nicht

hat geſchehen können, — um ſo mehr, als zu erwägen
iſt, daß die Lager, die auch auf ſtrategiſchen Punk—

ten errichtet würden und mit der Zeit Feldbefeſtigungen
erhalten könnten, die Defenſivkraft des Staates auf
einen ſehr hohen Punkt erhöhen müßten.



Die folgende Aufzählung iſt alſo nur als eine

Andeutung zu betrachten , die von der wahren Beſtim¬

mung dieſer Lagerplätze ziemlich entfernt ſein könnte.
Die Punkte der zu errichtenden Lager wären

folgende:
für Böhmen 3,

Kolin, Libochowitz an der Eger — Budweis;
für Mähren 2,

Olmütz — Turas bei Brünn;
für Oeſterreich 2,
Bruck a. S. — Wels;
für Steiermark 1,

Pettau;
für Kärnthen 1,

Klagenfurt;
für Krain 1,

Laibach;
ür Tirol 1,

Botzen ltrotz der Schwierigkeit des Transportes, als
ſtrategiſch ſo wichtiger Punkt);/

———

für Galizien 3,
Krakau, Tarnow — Stanislau;

für Ungarn 7,
Neuhäuſel, Palota, Keſzthely , Maria Thereſiopel, Arad,

Debreczin, Kaſchau;
für Siebenbürgen 2,

Klauſenburg, — Hermannſtadt;



für Slavonien 1,
Eſſegg;

für Kroatien 2,
Agram — Fiume.

In Dalmatien wäre kein Lager zu errichten .
Die Feldarmee, die man durch dieſe Maßregeln

bekäme , wäre, da alle Soldaten der Armee drei Jahre
effectiv gedient hätten und jeder Reſerviſt noch zwei
mal in ſehr entſprechender Weiſe, während der zwei—
monatlichen Herbſtmanöver in der Waffenübung er—

hr tüchtige Armee:
er geringſte Zweifel

de

halten würde, eine militäriſch ſe
darüber kann bei Niemandem d

herrſchen.
Es entſteht aber die Frage, ob die hier anem

pfohlene dreijährige Dienſtzeit, welche in Preußen be

ſteht, von vielen Seiten aber angegriffen wurde, zur
militäriſchen Ausbildung des Heeres nothwendig iſt
und ob ſelbe nicht verkürzt werden könnte.

Zur Ausbildung der in der Artillerie und Ca
vallerie dienenden Gemeinen iſt die dreijährige Dienſt
zeit abſolut nothwendig; zur Ausbildung des Infanteri—
ſten erſcheint fie bei einer oberflächlichen Anſchauung
nicht für ſo nothwendig; jedoch ein tieferer Blick zeigt
das Gegentheil.

Die Handhabung der Waffe, Laden, Feuern 2C.,
die einzelne Abrichtung, Putzen, Marſchiren, Wacheſte —

hen ꝛc. lernt der dümmſte Recrut in ſechs Wochen;
aber die Erlernungdes Zielens und Treffens erfordert
eine viel längere Zeit.Bei der Behandlung der Frage



über die Bewaffnung wird bewieſen werden, daß eine

gute Benützung der Hinterladungsgewehre Monate und

Jahre erfordert, um gelernt zu werden; ferner , daß in
11Folge dieſer Hinte

2.Formentaktiſche

daß zur zweckmäßi
81Officiere und

hre
beſtehenden

rladungsgewe nicht ſo viele anderek .als Die Jetz ſtattfind en

Formen wohl dieLgenXzenützung dieſe
9*(54111die Ch n das meiſte beitragen müſſen

daß ſie aber unmöglich ſtattfinden kann, wenn der Ge
meine nicht auch ſehr geübt und vollkommen mit ihr
vertraut iſt. Improviſiren laſſen ſich dieſe Kenntniſſe

nicht, ſie brauchen eine fleißige und langdauernde Ar
beit. Endlich müſſen die Soldaten einer Armee gerade
ſo nothwendig wie Waf d e eir ihnen

eigenen militäriſchen G beſitzen; dieſen Geiſt eignet

ſich der Soldat aber nur bei einer längeren Dienſt
zeit an. Selbſt bei einer Revolutions-Armee hat nir—

gends und niemals ein beſonderer militäriſcher Geiſt

ſich gezeigt. In Polen im Jahre 1831 und in Un

garn im Jahre 1848 —49 war bei den Inſurgenten
ebenfalls dieſer Geiſt vorhanden; ihre Truppen waren

gegangenen
ich von alten, geſchulten , über

Soldaten gebildet .
In Folge des hier in Kurzem Angedeuteten iſt

alſo zur Ausbildung der Infanterie eine jährige

Dienſtzeit ſo nothwendig, wie dieſelbe für die Ausbil

dung der Artillerie und der Cavallerie es iſt.
Bei einer Errichtung vor einem Kriege kann die

Einbringung Reſerviſten erſter Claſſe in den Ca
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dres der effectiv dienenden Armee auf keine Schwie

rigkeiten ſtoßen. Die Infanterie-Regimenter ſtatt zu

3 oder 4 Bataillonen, werden 7 oder 8 zählen, die

Jäger-Bataillone doppelt ſo viele Compagnien als
auf dem Friedensfuße. Die unteren Chargen würden

ſich bei den Reſerviſten ſelbſt vorfinden, die Lieutenants

ſtellen würden theilweiſe beſetzt durch die im 5. J der
9582 PVerordnung vom 28.

ſchon dieſe Stellen bei den Herbſtmanövern bekleidet
ecember bezeichneten Leute, die

hatten — das Kriegsminiſterium hätte nur die Majors
und Hauptleute zu beſtimmen, die hauptſächlich von
dem eigenen Regimente geliefert werden müßten.

Bei der Artillerie, bei der ein genügendes Material
vorhanden ſein müßte, könnte ohne Schwierigkeiten
dasſelbe hinſichlich der Batterien geſchehen, was bei der
Infanterie hinſichtlich der Bataillone ſtattgefunden hat.
Für die Cavallerie, da man ſie mit abgerichteten Pferden
nicht verſtärken könnte, wären dieſe Maßregeln nicht

anzuwenden . Dieſer Punkt wird in der Behandlung der
Cavalleriewaffe länger erläutert.

Die Cadres der Reſerviſten der zweiten Claſſe
müßten errichtet und ſchon im Frieden im Kriegsmini—
ſterium in Evidenz gehalten werden. Die Evidenzhal—

tung der Cadres der Stäbe wäre genügend, und zur
Beſetzung der in dieſer Reſerveklaſſe offen gebliebe —

nen Officiersſtellen , ſollte jeder penſionirte Officier
während des Krieges verpflichtet ſein.

Durch die Evidenzhaltung der Cadres dürfen
keine Sinecuren für höhere Officiere gegründet werden;



fie würden im Frieden factiſch unbeſetzt bleiben und

nur auf dem Papiere mit den Namen älterer Generale

und Stabsofficiere beſtehen, damit man bei der Einbe—

rufung der Reſerviſten zweiter Claſſe allſogleich zur

Errichtung einer Reſerve-Armee ſchreiten kann.

Die oben angegebenen Maßregeln, deren prak¬

tiſche Durchführung hier erläutert iſt, würden dem Staate
ein Heer verſchaffen, welches die Wehrkraft Oeſterreichs

auf eine noch nie erreichte Höhe bringen müßte, wohl

mit ſchweren, faſt unerträglichen Opfern, da das Budget
der hier beſprochenen Armee auf circa 120,000. 000

Gulden ſich jährlich belaufen würde. Die erſten Inter

eſſen des Staates aber erfordern , daß mit thunlichſter

Beſchleunigung unſer Heerweſen ſich verbeſſert und er¬

weitert. Eine drohende Kriegsperiode liegt dunkel vor

uns; wir können, nur wenn dieſe Zeit glücklich vorüber

ſein wird, auf einen dauernden Frieden rechnen.
Möge die Geſetzgebung unſeres Staates, in der

richtigen Erwägung unſerer Lage, dieſe ſchweren und

hemmenden, aber nöthigen und an zukünftigen glück¬

lichen Folgen reichen Opfer nicht ſcheuen; möge unſere

Geſetzgebung ſich ſagen, daß vor Allem Oeſterreich,
wenn es zum Kampfe genöthiget wird — ſiegen muß

— daß Oeſterreich mit den panſlaviſtiſchen Ten

denzen, mit der preußiſchen Ambition ein

zweites Königgrätz nicht vertragen kann.
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